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Amtliche Bekanntmachungen

Herzlichen Dank  
an unsere Obst- und Gartenbauvereine!

Gastreferent Bernhard Brenneis (1. v. r.)

Auch in diesem Jahr durfte Bürgermeister Oliver Korz im 
Namen des Gemeinderates rund 50 Mitglieder unserer vier 
Obst- und Gartenbauvereine im Pfarrer-Weber-Saal in Ham-
berg anlässlich ihres Jahrestreffens begrüßen. 
Die Gemeinde Neuhausen veranstaltet diesen traditionellen 
Abend in bewährter Zusammenarbeit mit Familie Ochs aus 
Hamberg als kleines Dankeschön für die zahlreich geleis-
teten Einsätze der Obst- und Gartenbauvereine in unseren 
öffentlichen Grünanlagen. Das Jahr 2018 war unter anderem 
durch den sehr geringen Niederschlag und den Buchsbaum-
zünsler geprägt. Dank des großen Engagements der fach-
kundigen Ehrenamtlichen präsentierte sich unsere Gemeinde 
wieder ein ganzes Stück farbenprächtiger und schöner den 
Besuchern und Einwohnern.

Als Gastreferent konnte diesmal Herr Bernhard Brenneis, 
Leiter des Forstreviers Dobel-Eschbach und Wildtierbeauf-
tragter des Landratsamtes Enzkreis, gewonnen werden. In 
seinem interessanten Vortrag präsentierte der Forst- und 
Jagdfachmann aktuelle Zahlen und Fakten zum Thema „Der 
Wolf im Enzkreis“. 

Schulverband Neuhausen 
Sitz: 75240 Neuhausen Enzkreis

Einladung
zu der am 14. Februar 2019 um 19.30 Uhr
im Musikzimmer der Gemeinschaftsschule an der Ver-
bandsschule im Biet, Liebenzeller Straße 30 in Neuhausen-
Steinegg stattfindenden öffentlichen Sitzung der Verbands-
versammlung

Tagesordnung:

Öffentlich, Beginn 19:30 Uhr:
1. Bekanntgaben
2. Fragen der Zuhörer
3. Protokoll der Sitzung vom 3. Mai 2018
4. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der 

Verbandssatzung des Schulverbands Neuhausen
5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-

zung mit Haushaltsplan 2019
6. Bekanntgabe des Prüfungsberichts der Gemeindeprü-

fungsanstalt Baden-Württemberg über die Bauprüfung 
der Jahre 2012 bis 2016

7. Beratung und Beschlussfassung über die Ausführung der 
Sanierungsarbeiten an der Verbandsschule im Biet

8. Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorge-
hensweise zur baulichen Erweiterung der Verbandsschule 
im Biet

9. Beratung und Beschlussfassung über die nachträgliche 
Genehmigung der bereits gefassten Beschlüsse der Ge-
meinderäte Tiefenbronn und Neuhausen              a) 
Feststellung der Jahresrechnung 2017

10. Bericht der Schulleitung, der Schulsozialarbeiterin und 
des Fördervereins

11. Verschiedenes

Neuhausen, den 15.01.2019
Mit freundlichen Grüßen
gez. Korz, Verbandsvorsitzender

Abholung von Ausweispapieren
Alle Personalausweise, die bis zum 21.01.2019 beantragt 
wurden, liegen im Rathaus Neuhausen, Pforzheimer Str. 20, 
Zimmer 1, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Abholung 
bereit.
Bei Personen ab 16 Jahren ist für die Abholung des Per-
sonalausweises der Erhalt des PIN-Briefes der Bundesdru-
ckerei Voraussetzung.
Die bisherigen Ausweisdokumente, die noch nicht abge-
geben wurden, müssen zur Vernichtung oder Entwertung 
mitgebracht werden.
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Freibadweg 2 Leiter Freibad Steffen Busch 1277

Polizeiposten Tiefenbronn 4248

06 (EG) Sprechzeiten Forstdienststelle Revierleiter  
Martin Fischer

0723170045 Martin.Fischer@enzkreis.de

außerhalb der Schulferien  
donnerstags von 17.00 – 18.00 Uhr

Bereitschaftsdienst Bauhof außerhalb der üblichen Dienstzeiten  
Störungen Wasserversorgungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten  0176 84159269

Ihre Ansprechpartner:

Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Zimmer Bereich Name Durchwahl E-Mail

07 (0G) Bürgermeister Oliver Korz 9510-10 korz@neuhausen-enzkreis.de

08 (OG) Vorzimmer/Sekretariat/  
Mitteilungsblatt

Bianca Fröschle
Hannelore Lorenz

9510-11 sekretariat@neuhausen-enzkreis.de

05 (EG) Leiter Hauptamt/Bauamt Joachim Lutz 9510-20 lutz@neuhausen-enzkreis.de

06 (EG) Hannelore Lorenz 9510-21 lorenz@neuhausen-enzkreis.de

01 (EG) Melde-/Gewerbe-/Passamt/ 
Fundbüro

Beate Ostenrieder 9510-13 meldeamt@neuhausen-enzkreis.de

02 (EG) Standesamt/Versicherungsamt/
Friedhofswesen

Andrea Volkert
Dorothea Scherzinger

9510-23
9510-26

standesamt@neuhausen-enzkreis.de
scherzinger@neuhausen-enzkreis.de

04 (EG) Ordnungsamt/Verkehrswesen/
Gebäudeunterhaltung

Stephan Banschbach 9510-24 banschbach@neuhausen-enzkreis.de

03 (EG) Grundbucheinsichtstelle/  
Bauanträge

Beate Philipp 9510-25 philipp@neuhausen-enzkreis.de

16 (DG) Leiter Kämmerei Ralf Hildinger 9510-34 hildinger@neuhausen-enzkreis.de

12 (OG) Katja Bayerbach 9510-30 bayerbach@neuhausen-enzkreis.de

11 (OG) Grundsteuer Jürgen Hermann 9510-31 mail@neuhausen-enzkreis.de

09 (OG) Gemeindekasse/Gebühren Katja Röhl 9510-32 kasse@neuhausen-enzkreis.de

10 (OG) Personalamt/Hundesteuer/
Wasser/Abwasser

Sabrina Haupt 9510-33 haupt@neuhausen-enzkreis.de

Furtstr. 11 Leiter Bauhof N. N. 942800 oder 
01727183265

bauhof@neuhausen-enzkreis.de

Wassermeister Patrick Raisch 01727183316

Zentrale: 07234/9510-0 Sprechzeiten:  
Fax: 07234/9510-50 Montag - Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Internet www.neuhausen-enzkreis.de Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr – 18.30 Uhr
E-Mail:

Adresse:

mail@neuhausen-enzkreis.de

Pforzheimer Str. 20,  
75242 Neuhausen

Abendsprechstunden des Bürgermeisters:  Die Abendsprechstunde des 
Bürgermeisters findet am Donnerstag, dem 14.02.2019, von 18.00 – 19.00 
Uhr in NEUHAUSEN im Rathaus, Pforzheimer Str. 20, statt.
Heute, am Donnerstag, dem 07.02.2019, findet die Sprechstunde im Kin-
dergarten Hamberg statt.

Wichtige Telefonnummern IM NOTFALL
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarztwagen 112

Polizei 110

Polizeiposten Tiefenbronn 07234 4248

Notfallpraxis im Siloah St. Trudpert Klinikum und Helios Klinikum 116 117

Krankentransport sitzend/liegend 19222 mit dem Handy 07231

Störungsstelle Strom – Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Gas - Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837
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Satzung
über die Entschädigung  

für ehrenamtliche Tätigkeit
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat am 29. 
Januar 2019 aufgrund § 4 in Verbindung mit § 19 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Entschädigung nach Durchschnittssätzen

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen 
und ihres Verdienstausfalls nach einheitlichen Durch-
schnittssätzen.

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inan-
spruchnahme

von bis zu drei Stunden 30,00 Euro
von mehr als 3 bis zu 6 Stunden 45,00 Euro
von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz) 55,00 Euro

(3) Ehrenamtlich Tätige erhalten für die entgeltliche Betreu-
ung ihrer pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen 
während der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit auf 
Antrag und gegen Nachweis zusätzlich je angefangene 
Stunde eine Erstattung in Höhe von 15,00 Euro.

§ 2
Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme

(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird 
je eine halbe Stunde vor ihrem Beginn und nach ihrer 
Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). 
Beträgt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen 
Tätigkeiten weniger als eine Stunde, so darf nur der 
Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und Beginn 
der zweiten Tätigkeit hinzugerechnet werden.

(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach tatsächlichem, 
für die Dienstverrichtung notwendigerweise entstande-
nem Zeitaufwand berechnet.

(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei 
Sitzungen ist nicht die Dauer der Sitzung, sondern die 
Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maßge-
bend. Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. 
Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach einer Sit-
zung stattfinden, werden in die Sitzung eingerechnet.

(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am 
selben Tag darf zusammengerechnet den Tageshöchst-
satz nach § 1 Absatz 2 nicht übersteigen.

§ 3
Aufwandsentschädigung

(1) Die Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amtes 
eine Aufwandsentschädigung. Diese wird gezahlt

1. als monatlicher Grundbetrag in Höhe von 40,00 Euro
2. als Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von 35,00 Euro

(2) Die Aufwandsentschädigungen nach Absatz 1 werden 
halbjährlich nachträglich gezahlt. Die Aufwandsentschä-
digung entfällt, wenn der Anspruchsberechtigte sein Amt 
ununterbrochen länger als drei Monate tatsächlich aus-
übt, für die über drei Monate hinausgehende Zeit.

§ 4
Vertretung des Bürgermeisters

Für die Vertretung des Bürgermeisters gelten die Bestim-
mungen der §§ 1 und 2.

§ 5
Reisekostenvergütung

Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Gemeindegebiets er-
halten ehrenamtlich Tätige neben der Entschädigung nach 
§ 1 Absatz 2 und 3 eine Reisekostenvergütung in entspre-
chender Anwendung der Bestimmungen des Landesreise-
kostengesetzes. Maßgebend ist die Reisekostenstufe B, für 
die Fahrtkostenerstattung die für Dienstreisende der Besol-
dungsgruppen A 8 bis A 16 geltende Stufe.

Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ärztliche Notfallpraxen
Notfallpraxis am Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Straße 67 a, 75179 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo/Di/Do 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Notfallpraxis am Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo/Di/Do 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 07231/969 2969
(Telefonische Terminabsprache sinnvoll)
Mi 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Fr 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Internet 
unter: www.notfallpraxis-pforzheim.de
Notruf der Integrierten Leitstelle des DRK Pforzheim und 
den Enzkreis e.V. (Berufsfeuerwehr und DRK Pforzheim-
Enzkreis e.V.) lautet 112 (Euronotruf)
Bei Krankentransporten sitzend/liegend lautet die Ser-
vicenummer 19 222 mit dem Handy: Vorwahl 07231.
Zahnärztlicher Notfalldienst der Zahnärztekammer
Die für die Wochenenden und Feiertage für den Not-
dienst eingeteilten Zahnärzte sind bei der Zahnärztekam-
mer unter der Rufnummer 0621 - 38 000 818 zu erfragen.

Wochenenddienst der Apotheken
Samstag, den 09. Februar 2019
Doc Morris-Apotheke, Museumstr.4, Pforzheim, 
Tel. 07231/ 5 89 80 71
St. Hubertus-Apotheke Pforzheim Huchenfeld, 
St. Hubertus-Str. 4, Tel. 07231 97 09 0
Sonntag, den 10. Februar 2019 
Central-Apotheke (PF-Fußgängerzone), Westliche 32, 
Pforzheim, Tel. 07231 / 10 60 64
Rats-Apotheke Pforzheim-Eutingen, Hauptstr. 99, 
Tel. 07231/ 50072
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§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung die-
ser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Neuhausen 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

Neuhausen, den 30. Januar 2019 
gez. Korz, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplanes
„Familienwohnpark Neuhausen – Pforzheimer Straße“, Orts-
teil Neuhausen mit örtlichen Bauvorschriften für das Bebau-
ungsplangebiet „Familienwohnpark Neuhausen – Pforzheimer 
Straße“
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat am 
29.Jan.2019 aufgrund von § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
und § 74 Landesbauordnung in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg in öffentlicher Sitzung 
den Bebauungsplan „Familienwohnpark Neuhausen – Pforz-
heimer Straße“, Ortsteil Neuhausen mit den örtlichen Bau-
vorschriften für das Bebauungsplangebiet „Familienwohnpark 
Neuhausen – Pforzheimer Straße“, als Satzung beschlossen. 

Der Planbereich ergibt sich aus dem untenstehenden Kar-
tenausschnitt.
Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplanes in der 
Fassung vom 29.01.2019.
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Fa-
milienwohnpark Neuhausen – Pforzheimer Straße“, Ortsteil 
Neuhausen, treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. 
§ 10 Abs. 3 BauGB).
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung 
(mit Umweltbericht) sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10 Abs. 4 BauGB bei der Gemeindeverwaltung 
Neuhausen, Zimmer 5, Pforzheimer Straße 20, 75242 Neu-
hausen, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über 
seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im 
Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beacht-
lich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Neu-
hausen geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des 
Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung die-
ser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Neuhausen 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.
Neuhausen, den 04.Februar 2019
gez. Korz, Bürgermeister

Polizeiposten Tiefenbronn

Unfallflucht Neuhausen Am Sägewerk
Am Donnerstag, dem 31.01.2019, vermutlich zwischen 07:30 
Uhr und 14:30 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug, vermut-
lich ein Lkw, am Sägewerk, in Höhe der dortigen Tankstelle 
gegen eine Umzäunung und drückte hier mehrere Zaunpfos-
ten teilweise um. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeug-
führer unerlaubt von der Unfallstelle.
Der Polizeiposten Tiefenbronn sucht Zeugen, die im Tat-
zeitraum dort einen Lkw oder anderes größeres Fahrzeug 
wenden oder rangieren gesehen haben.
Hinweise an Tel. 07234/4248 oder per Mail: 
tiefenbronn.pw@polizei.bwl.de

Fundsachen

Ortsteil Neuhausen
Anfang Januar 2019 ist in der Praxis Tamble eine Brille 
liegengeblieben. Diese kann im Rathaus Neuhausen beim 
Fundbüro abgeholt werden.

Enzkreis
Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Weitere Presseinfos und Veranstaltungen des Landratsamtes 
Enzkreis finden Sie unter
www.enzkreis.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles

Enzkreis aktualisiert „Wegweiser für Senioren“ 
- Änderungen bitte mitteilen
Das Landratsamt legt den „Wegweiser für ältere Menschen 
und deren Angehörige“ jährlich neu auf, um den Zielgruppen 
stets einen aktuellen Überblick über die Dienste und Einrich-
tungen der Altenhilfe im Enzkreis bieten zu können. 
Damit die Broschüre auf den neuesten Stand gebracht wer-
den kann, sollten alle Träger der Altenhilfe, die dort aufge-
listet sind, Änderungen und Ergänzungen bis spätestens 22. 
März per E-Mail an Margit.Jaeger@enzkreis.demelden. Für 
Firmen, Einrichtungen und Dienstleister besteht die Mög-
lichkeit, in der neuen Broschüre zu inserieren. Für die Auf-
nahme der Anzeigen ist die Firma communicate zuständig; 
Ansprechpartner dort sind Volker Stahl und Andreas Schil-
ling. Sie sind unter Telefon 07231 126990 oder per Mail an 
anzeigen@agentur-communicate.de zu erreichen. Auch hier 
gilt der Redaktionsschluss 22. März. 
Die aktualisierten Hefte werden voraussichtlich ab Ende Mai 
beim Landratsamt, bei den Bürgermeisterämtern sowie bei Ein-
richtungen und Diensten der Altenhilfe kostenlos erhältlich sein. 

Bis 13. Februar: Änderungen für Abfallgebühr 
2018 und 2019 melden
Änderungen in der Haushaltsgröße haben meist Auswirkungen 
auf die Abfallgebühren: „Wenn Sie zum Beispiel im vergange-
nen Jahr Nachwuchs bekommen haben oder Ihr Kind ausge-
zogen ist, um in einer anderen Stadt ein Studium zu begin-
nen, sollten Sie uns dies melden“, bittet Ewald Buck, Leiter 
des Amtes für Abfallwirtschaft beim Landratsamt Enzkreis.
Da die Abfallgebühren-Bescheide Ende März an die Haushalte 
verschickt werden, benötigt das Amt die Angaben zu Ände-
rungen bei der Anzahl der Personen oder der Zahl der Haus-
halte bis zum 13. Februar. Nur dann können sie im aktuellen 
Bescheid noch berücksichtigt werden. „Haben wir alle Ände-
rungen für 2018 zum Stichtag erfasst, dann entfallen even-
tuelle Änderungsbescheide“, betont Buck die beiderseitigen 
Vorteile. Neu ist, dass alle Haushalte in Mehrfamilienhäusern 
einen eigenen Bescheid über den Jahresbetrag bekommen.
Die Änderungen können mit einem eigens dafür entwickel-
ten Vordruck gemeldet werden, der bei allen Rathäusern 
im Enzkreis erhältlich ist. Auch formlose Schreiben, Faxe 
oder Mails sind möglich. Außerdem steht ein Vordruck im 
Internet unter www.enzkreis.de/Formulare im Serviceportal 
der Enzkreis-Homepage zur Verfügung. Für eine fehlerfreie 
Bearbeitung muss auf jeden Fall das Buchungszeichen des 
letzten Abfallgebühren-Bescheids angegeben werden.
Der Bescheid setzt sich aus den tatsächlichen Gebühren im 
Jahr 2018 und einer Vorausberechnung für 2019 zusammen. 
Die Gebühren bestehen aus einem Jahresbetrag, der abhängig 
ist von der Anzahl der Personen je Haushalt, und aus dem 
Leerungsbetrag, der abhängig ist von der Art der Mülltonnen 
und der Anzahl der Leerungen. Die Jahres- und Leerungsbeträ-
ge sowie ein Gebührenrechner sind auch auf der Entsorgungs-
plattform unter www.entsorgung-regional.de zu finden. 
Die Abfallgebühren-Veranlagung ist erreichbar unter Land-
ratsamt Enzkreis, Postfach 10 10 80, 75110 Pforzheim, per 
Fax an 07231 308-9446 oder per Mail an abfallwirtschaft@
enzkreis.de. Auskünfte zum Abfallsystem im Enzkreis gibt die 
Abfallberatung unter Telefon 07231 354838.

Neuauflage der kommunalpolitischen  
Seminarreihe für Frauen  
„Mitmischen – Einmischen – Aufmischen“
Auftakt: Politischer Salon am Mittwoch, 20. Februar 
(Kommunal-)politisches Engagement von Frauen braucht es 
mehr denn je, sind sich die beiden Gleichstellungsbeauftragten 
von Stadt und Kreis, Susanne Brückner und Martina Klöpfer, 
einig. Sinkende Frauenanteile im Bundestag, im baden-würt-
tembergischen Landtag, im Pforzheimer Stadtrat und in man-
chem Gemeinderat im Umland sprechen für sich. Mit der seit 
vielen Jahren erfolgreichen Seminarreihe„Mitmischen – Einmi-
schen – Aufmischen“ bieten die Gleichstellungsbeauftragten in 
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis, 
der Volkshochschule Mühlacker und dem LandFrauenverband 
Württemberg-Baden e.V. interessierten Frauen in 2019 ein 
besonderes Programm. Drei Abendveranstaltungen und eine 
Exkursion nach Tübingen umfasst das diesjährige Angebot. 
Den Auftakt bildet am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr in 
der vhs Pforzheim-Enzkreis ein „Politischer Salon“. Referentin 
Dagmar Frank von „W-T-W Women and Finance“ spricht über 
Finanzbildung für Frauen, Frauen in Aufsichtsräten, Weltbank-
Finanzierung für Frauen-Unternehmerinnen, Organisierte Krimi-
nalität und was Frauen dagegen tun können und lädt zugleich 
zum Austausch und zur Diskussion ein.
„Frauen in der Politik sind nicht mehr die Ausnahme, aber 
im Jubiläumsjahr von „100 Jahre Frauenwahlrecht“ müssen 
wir uns darüber bewusst werden, dass in Deutschland die 
Repräsentanz von Frauen in der Politik auf nahezu allen 
politischen Ebenen rückläufig ist oder zumindest stagniert“, 
so die beiden Gleichstellungsbeauftragten. „Wir wollen dazu 
beitragen, diesen Umstand bekanntzumachen und zugleich 
Frauen zur politischen Teilhabe anregen.“
Wer am Politischen Salon teilnehmen möchte, kann sich bis 
13. Februar bei Martina Klöpfer unter Telefon 07231 308-9595 
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oder per E-Mail an martina.kloepfer@enzkreis.de anmelden. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Der Flyer zur gesamten Veran-
staltungsreihe ist zudem auf den Seiten der Gleichstellungs-
beauftragten im Internet unter www.enzkreis.de eingestellt.

Naturpark Schwarzwald

Mit den Schwarzwald-Guides den Naturpark entdecken!
Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 80 Schwarz-
wald-Guides als Botschafter des Naturparks Schwarzwald 
Mitte/Nord unterwegs sein. Unter dem Motto „sehen, rie-
chen, fühlen, staunen“ führen die zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführer Besucher und Einheimische zu den Schät-
zen des Naturparks. Alle Erlebnistouren sind auf die jeweilige 
Jahreszeit zugeschnitten und bringen den Teilnehmern die 
einzigartigen Landschaften, die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
Kultur und Geschichte der Region näher.
Alle Touren-Termine und weiterführende Informationen dazu 
finden Sie bei uns im Internet unter 
https://naturparkschwarzwald.blog/events/.

Schulen

Verbandsschule im Biet
Gemeinschaftsschule
Telefon: 07234 / 980100 Telefax: 07234 / 980102
Website: www.vib-neuhausen.de
E-Mail: info@vib-neuhausen.de
Bürozeiten der Schule
Montag - Freitag 07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Ludwig-Uhland-Schule
Heimsheim

 
 
 
 

LudwigUhlandSchule Heimsheim 
Realschule 

 
 
 

Kommt zum 
 

 
 

für die zukünftigen 5. Klassen 
 

am 27. Februar 2019, 14:00 – 16:00 Uhr 
mit Café 

im Aufenthaltsbereich 
I  ( 

J 
 
 
 
 
 
 

Infos unter 
LudwigUhlandSchule Heimsheim 

Schulstraße1921, 71296 Heimsheim 
Telefon: 07033 53920 I Fax: 07033 539290 I EMail: mail@lusheimsheim.de 

Web: www.lusheimsheim.de 

Heinrich-Wieland-Schule 
Graf-Leutrum-Straße 3, 75175 Pforzheim, 
Tel. (07231) 39 23 52 / 53, Fax (07231) 39 20 42 
email: hws@stadt-pforzheim.deinternet www.hw-schule.de
Der diesjährige Informationstag der Heinrich-Wieland-Schule 
findet 

am Samstag, 09. Februar 2019
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

statt.
Schwerpunkte der Vorstellung werden das Gymnasium ein-
schließlich des 6-jährigen Zuges (Gymnasium ab Klasse 8) 
in technischen Profilen, die Vollzeitbildungsgänge Berufsfach-
schule und Berufskolleg sowie die dualen Ausbildungsgänge 
im handwerklichen und industriellen Metall- und Elektrobe-
reich sein. 
Hierzu sind alle Schülerinnen und Schüler der Abschluss-
klassen, ihre Eltern sowie Interessenten eingeladen.

Soziale Einrichtungen

Senioren St. Josef
Landhaus für  

Weitere Informationen erhalten Sie:
St. Josef
Landhaus für Senioren
Cornelia Schrader
Liebenzeller Str. 28
75242 Neuhausen
Fon: 07234 9451-0
Fax: 07234 9451-110
E-Mail: cornelia.schrader@pflegeheim-steinegg.de
www.pflegeheim-steinegg.de

Ambulanter 
Pflegedienst St. Josef

Ambulante Hospizgruppe Biet
In Kooperation mit dem Krankenpflegeverein Tiefenbronn, 
dem ambulanten Pflegedienst St. Josef und dem Caritas-
verband Pforzheim betreuen wir Menschen am Lebensen-
de und Schwerstkranke in ihrer häuslichen Umgebung. Die 
geschulten Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und ersetzen 
kein Pflegepersonal und hauswirtschaftliche Hilfen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne in der 
schweren Zeit des Lebens bei.

Kontakt:
Krankenpflegeverein Tiefenbronn e.V.
Lehninger Str. 2, 75233 Tiefenbronn
Ansprechpartner: Andrea Raible-Kardinal, 
Tel. 07234 / 1419
Handy: 0162 / 5696532
E-Mail: info@krankenpflegeverein.de

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Neuhausen
Bereitschaftsleitung: W. Schmidt, Pallottistr. 3 
75242 Neuhausen-Steinegg, Tel. 07234 7691
http://neuhausen.drk-pforzheim.de


